
Den Sicherheitsbehörden
werden mit der SPG-
Novelle (BGBl. I Nr.

158/2005) unter anderem
taugliche Mittel und Instru-
mente in die Hand gegeben,
dem Phänomen europaweit
zunehmender gewalttätiger
Auseinandersetzungen im
Zusammenhang mit interna-
tionalen und nationalen
Sportveranstaltungen ver-
stärkt begegnen zu können. 

Sicherheitsbereich. Das
Gesetz ermächtigt die Sicher-
heitsbehörden, mittels Ver-
ordnung den Ort einer Sport-
großveranstaltung und einen
Bereich im Umkreis von
höchstens 500 Metern um
diesen Veranstaltungsort zum
Sicherheitsbereich zu er-
klären. Für die Qualifikation
als Sportgroßveranstaltung ist
die Besucherzahl maßgeb-
lich, ohne dass eine bestimm-
te Grenze angegeben wird,
um der Vollziehung eine fle-
xible Handhabung zu ermög-
lichen. So kann etwa auf na-
tionaler Ebene auch ein Fuß-
ballspiel der ersten Liga eine
Sportgroßveranstaltung sein,
bei der ein Sicherheitsbereich
verordnet werden kann. Vor-
aussetzung für die Erlassung
einer Verordnung durch die
Sicherheitsbehörden ist die
Befürchtung, dass es bei ei-
ner bestimmten Sport-
großveranstaltung zu einer
allgemeinen Gefahr für die
Gesundheit mehrerer Men-
schen oder für das Eigentum
in großem Ausmaß kommt. 

Die gesetzliche Festle-
gung, den örtlichen Wir-
kungsbereich so auszudeh-
nen, dass je nach den unter-
schiedlichen regionalen Ge-
gebenheiten im Bereich von
Veranstaltungsorten (Stadi-
en) das gesetzliche Ziel noch
erreicht werden kann, soll für
den Vollzug dieser Bestim-
mung gewährleisten, dass un-
ter Bedachtnahme auf seine
grundsätzliche Bewegungs-

freiheit ein Fernhalten des
Betroffenen vom Bereich des
Stadions erreicht werden
kann.

Die Verordnung tritt nach
der Veranstaltung außer
Kraft, es kann aber neuerlich
eine derartige Verordnung
bei Vorliegen der Vorausset-
zungen erlassen werden. 

Anknüpfend an die Ver-
ordnungsermächtigung wer-
den die Befugnisse zu Weg-
weisung und Verhängung ei-
nes Betretungsverbotes gere-
gelt. Zur faktischen Durch-
setzung werden die Organe
des öffentlichen Sicherheits-
dienstes ermächtigt, Men-
schen, von denen auf Grund
bestimmter Tatsachen, insbe-
sondere wegen vorangegan-
gener gefährlicher Angriffe
gegen Leben oder Gesund-
heit von Menschen oder Ei-
gentum im Zusammenhang
mit vergleichbaren Sport-
großveranstaltungen, anzu-
nehmen ist, dass sie gefährli-
che Angriffe gegen Leben,
Gesundheit oder Eigentum
(im Anwendungsbereich der
genannten Verordnung) be-
gehen werden, aus dem Si-
cherheitsbereich wegzuwei-
sen und ihnen das Betreten
desselben zu verbieten. 

Die Dauer des Betretungs-
verbots ist dem Betroffenen

bekannt zu geben. Ein neuer-
liches Betreten ist als Ver-
waltungsübertretung nach
(dem ebenfalls neuen) § 84
Abs. 1 Z 5 zu ahnden. We-
sentlich ist auch die Schaf-
fung von Ausnahmetatbe-
ständen. Menschen, die im
Sicherheitsbereich berechtig-
te Interessen zum Betreten
glaubhaft machen können,
wird man aus Gründen der
Verhältnismäßigkeit nicht
wegweisen können. 

Das Betretungsverbot en-
det jedenfalls mit Außer-
Kraft-Treten der Verordnung.

Gefährderansprache. Mit
dem neuen Instrument der
„Gefährderansprache“ bei
Sportgroßveranstaltungen
soll als Maßnahme mit gerin-
ger Eingriffsintensität eine
Kontaktaufnahme zwischen
Sicherheitsbehörde und ei-
nem potenziellen Gewalttäter
im Zusammenhang mit
Sportgroßveranstaltungen er-
möglicht werden. Ziel dieser
Maßnahme ist in erster Linie,
durch persönliche Ansprache
und Belehrung des Betroffe-
nen eine Sensibilisierung für
rechtskonformes Verhalten
bei Sportgroßveranstaltungen
zu erreichen und auf die Fol-
gen einer Beteiligung an ge-
walttätigen Auseinanderset-

zungen im Zusammenhang
mit der Veranstaltung hinzu-
weisen. Voraussetzung der
Maßnahme ist, dass gefährli-
che Angriffe gegen Leib, Le-
ben oder Eigentum oder Ver-
waltungsübertretungen nach
§§ 81 oder 82 oder dem Py-
rotechnikgesetz in unmittel-
barem Zusammenhang mit
Sportgroßveranstaltungen
durch einen bestimmten
Menschen bereits stattgefun-
den haben. Wesentliches Ele-
ment für die mögliche Vorla-
dung mittels Bescheid durch
die zuständige Sicherheits-
behörde ist auch die Progno-
se im Einzelfall, dass es zu
einer Begehung gefährlicher
Angriffe oder der genannten
Verwaltungsübertretungen in
unmittelbarem Zusammen-
hang mit Sportgroßveranstal-
tungen kommen werde. Sol-
che Tatsachen könnten darin
liegen, dass die Sicherheits-
behörden (beispielsweise im
Wege der szenekundigen Be-
amten) konkrete Hinweise
auf Teilnahme eines be-
stimmten Menschen an ge-
walttätigen Auseinanderset-
zungen bei einer bestimmten
künftigen Sportgroßveran-
staltung haben.

Zentrale Speicherung. Das
Gesetz enthält nicht nur neue
Befugnisse der Sicherheits-
behörden und Organe des öf-
fentlichen Sicherheitsdienstes
vor Ort, also im Umfeld eines
Veranstaltungsortes (z. B.
Stadion), sondern auch die
Möglichkeit der zentralen
Speicherung von Gewalttä-
tern bei Sportgroßveranstal-
tungen. Um international ver-
netzt adäquat reagieren zu
können, personelle und struk-
turelle Zusammenhänge in
der Hooligan-Szene und so-
mit mögliche Bedrohungsfel-
der erkennen und Gewaltta-
ten verhindern zu können,
soll es möglich sein, Daten
in- und ausländischer behörd-
lich bekannter Gewalttäter zu
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Sicherheitspolizeigesetz-Novelle 2006: Neue Regelungen 
für die Sicherheitsbehörden zur Vermeidung von Gewalt bei
Sportgroßveranstaltungen.

Gewaltprävention und Rechtsschutz
Die Sicherheitspolizeigesetz-Novelle 2006 ist am 1. Jänner 2006 in Kraft getreten.



erfassen. So dürfen personen-
bezogene Daten von Betrof-
fenen gespeichert werden, die
einen gefährlichen Angriff
gegen Leben, Gesundheit und
Eigentum im Zusammenhang
mit einer Sportgroßveranstal-
tung begangen haben und auf
Grund bestimmter Tatsachen
zu befürchten ist, sie werden
bei künftigen Sportgroßver-
anstaltungen weitere gefährli-
che Angriffe gegen Leben,
Gesundheit oder Eigentum
unter Anwendung von Ge-
walt begehen. 

Bilddatenübermittlung von
Dritten. In Österreich zeich-
nen zunehmend Private oder
andere Behörden mittels Vi-
deotechnik personenbezoge-
ne Daten auf, die für die si-
cherheitspolizeiliche Aufga-
benerfüllung wertvolle Infor-
mationen enthalten können.
Bis zur nunmehr geschaffe-
nen Regelung im SPG war es
den Sicherheitsbehörden aber
nur im Anwendungsbereich
der Strafprozessordnung, also
im Rahmen der Verbrechens-

aufklärung im Hinblick auf
eine konkret begangene
Straftat möglich, freiwillig
oder mittels richterlich ange-
ordneter Beschlagnahme er-
langtes, „privates“ Videoma-
terial auszuwerten. 

Seit 1. Jänner 2006 haben
die Sicherheitsbehörden die
Ermächtigung, im Einzelfall
zur Bekämpfung von gefähr-
lichen Angriffen oder krimi-
nellen Verbindungen, wenn
bestimmte Tatsachen auf eine
schwere Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit schließen
lassen, zur erweiterten Ge-
fahrenerforschung und zur
Fahndung auch einschlägiges
Bildmaterial Dritter weiter-
verarbeiten zu dürfen. Die in
Frage kommenden von Drit-
ten übermittelten Bilddaten
müssen rechtmäßig ermittelt
worden sein. Nicht zulässig
ist die Verwendung von Da-
ten über nicht öffentliches
Verhalten.

Videoüberwachung. Nach
dem SPG wird den Sicher-
heitsbehörden im Rahmen

der Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit die Auf-
gabe übertragen, Vertreter
von ausländischen Staaten,
internationalen Organisatio-
nen und anderer Völker-
rechtssubjekte besonders zu
schützen. Um diese Aufgabe
besser erfüllen zu können,
werden die Sicherheitsbehör-
den ermächtigt, den präventi-
ven Einsatz moderner Video-
technik auch an öffentlichen
Orten anzuwenden, an denen
– oder in deren unmittelbarer
Nähe – nationale oder inter-
nationale Veranstaltungen
(z.B. Konferenzen) stattfin-
den und an denen sich die be-
sonders zu schützenden Men-
schen aufhalten. Der präven-
tive Charakter der Maßnah-
me wird durch die vorherge-
hende Ankündigung zum
Ausdruck gebracht und dient
dem Interesse potenziell Be-
troffener im Hinblick auf die
Achtung ihrer Privatsphäre. 

Die Daten dürfen, sofern
das Material nicht zur Ab-
wehr und Aufklärung gefähr-
licher Angriffe oder für

Fahndungszwecke länger
benötigt wird, maximal 48
Stunden aufbewahrt werden.
Wie auch bei der Regelung
der Videoüberwachung an
Kriminalitätsschwerpunkten
ist die begleitende Kontrolle
durch den Rechtsschutzbe-
auftragten vorgesehen.

Sicherheitsmonitor. Mit
dem Sicherheitsmonitor wird
den Sicherheitsbehörden und
-dienststellen ein tagesaktuel-
les kriminalpolizeiliches In-
formationstool zur Verfü-
gung gestellt. 

Aktuelle Kriminalitäts-
schwerpunkte („Hot Spots“)
sollen über die Bezirksgren-
zen hinaus rechtzeitig er-
kannt und Gegenmaßnahmen
rasch eingeleitet werden. Un-
ter anderem können Strafta-
ten zu festgenommenen Tä-
tern über die Bezirksgrenzen
hinaus zugeordnet und Seri-
endelikte erkannt werden. 

Mit Hilfe der sprengel-
übergreifenden Auswertung
der Delikte im Hinblick auf
ähnliche Vorgehensweisen
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(Dämmerungseinbrüche, Tat-
werkzeuge usw.) wird es
nicht nur möglich, Serien und
die Bewegungen von Täter-
gruppen quer durch das Bun-
desgebiet zu erkennen, son-
dern es wird die Vorbeugung
durch Ausarbeitung von Ge-
genstrategien (optimierter
Ressourceneinsatz) und
durch kriminalpolizeiliche
Beratung von Geschädigten
vereinfacht.

Befugnisse zur erweiterten
Gefahrenerforschung. In kon-
sequenter Weiterentwicklung
des Einsatzes besondere Er-
mittlungsbefugnisse auch für
die Aufgabenerfüllung im
Rahmen der erweiterten Ge-
fahrenerforschung sind den
Sicherheitsbehörden nun-
mehr auch die verdeckte Er-
mittlung und der (verdeckte)
Einsatz von Bild- und
Tonaufzeichnungsgeräten
möglich. Dies ist notwendig,
um dem Bedürfnis der Vor-
feldaufklärung im Verfas-
sungsschutz und in der Terro-
rismusbekämpfung gerecht
werden zu können, wenn an-
ders die Aufgabenerfüllung
aussichtslos wäre. Daher
wird durch die vorliegende
Novelle der Einsatz dieser
verdeckten Ermittlungsme-
thoden als Ultima Ratio ver-
ankert, der nur dann erfolgen
darf, wenn  das bloße Obser-
vieren einer bestimmten
Gruppierung nicht mehr, oder
von vornherein nicht geeig-
net ist, die Erkenntnislage zu
dieser Gruppierung zu ver-
bessern.

Als weiteres Kriterium
und gleichzeitig als Regulativ
zur Ausdehnung der Befug-
nisse wird der begleitende
Rechtsschutz durch den
Rechtsschutzbeauftragten
umfassender gestaltet.

Rechtsschutzbeauftragter.
Insbesondere die neuen Maß-
nahmen sollen unter der be-
gleitenden Kontrolle des
Rechtsschutzbeauftragten
stehen, wie dies dem bewähr-
ten Muster im Sicherheitspo-
lizeirecht seit Jahren ent-
spricht. Durch die Übernah-
me weiterer Aufgaben durch
den Rechtsschutzbeauftrag-

ten ist es notwendig gewor-
den, die Kontrollbefugnisse
des Rechtsschutzbeauftragten
zu erweitern und seine Funk-
tion verfassungsrechtlich zu
verankern.

Zur Wahrnehmung des
besonderen Rechtsschutzes
im Ermittlungsdienst der Si-
cherheitsbehörden ist der
Rechtsschutzbeauftragte mit
zwei Stellvertretern einge-
richtet, die ihre Aufgaben un-
abhängig und weisungsfrei
durchführen können und der
Amtverschwiegenheit unter-
liegen. Sie werden vom Bun-
despräsidenten auf Vorschlag
der Bundesregierung nach
Anhörung des Nationalrats-
präsidenten sowie der Präsi-
denten des VfGH und VwGH
auf die Dauer von fünf Jah-
ren bestellt. 

Hinsichtlich der Befas-
sung des Rechtsschutzbeauf-
tragten sind je nach der Ein-
griffsintensität der Ermitt-
lungstätigkeit der Sicher-
heitsbehörden drei abgestufte
Varianten vorgesehen:

1. (Nachträgliche) Unter-
richtung des Rechtsschutzbe-
auftragten vom Einsatz be-
sonderer Ermittlungsmetho-
den oder Techniken (ver-
deckte Ermittlung, verdeckter
Einsatz von Bild- oder

Tonaufzeichnungsgeräten
oder Verarbeitung von Daten,
die andere mittels Einsatz
von Bild- und Tonaufzeich-
nungsgeräten er- und über-
mittelt haben), es sei denn,
die Maßnahme soll im Rah-
men einer erweiterten Gefah-
renerforschung gesetzt wer-
den (siehe unten).

2. Einholung einer Stel-
lungnahme vor Beginn der
offenen Videoüberwachung
im öffentlichen Raum oder
Beginn der Maßnahme nach
drei Tagen, wenn sich der
Rechtsschutzbeauftragte ver-
schweigt.

3. Ausdrückliche Ermäch-
tigung für den Beginn jegli-
cher Ermittlungstätigkeit im
Rahmen einer „erweiterten
Gefahrenerforschung“ und
die Einholung der Ermächti-
gung vor dem Einsatz beson-
derer Ermittlungsmethoden
oder Techniken in diesem
Fall. Die Ermächtigung ist
nur bei Vorliegen der gesetz-
lichen Voraussetzungen zu
erteilen.

Die bisherige Einschrän-
kung, dass der Rechtschutz-
beauftragte nur von solchen
Eingriffen durch besondere
Ermittlungsmaßnahmen zu
informieren war, bei denen
„die Identität des Betroffenen

bekannt ist“, ist entfallen.
Dadurch wird nicht nur das
Rechtsschutzpotenzial er-
höht, sondern – auch im Hin-
blick auf die bisherigen Er-
fahrungswerte des Rechts-
schutzbeauftragten – für
höchstmögliche Transparenz
gesorgt. Darüber hinaus ist
ihm nicht nur Einsicht in die
Unterlagen und Aufzeichnun-
gen zu gewähren und die er-
forderlichen Auskünfte zu er-
teilen, sondern der Rechts-
schutzbeauftragte kann auch
die Durchführung der jewei-
ligen Ermittlungsmaßnahmen
überwachen und Räumlich-
keiten besichtigen, in denen
Aufnahmen oder sonstige
Überwachungsergebnisse
aufbewahrt werden.

Mit der Neufassung der
Bestimmungen über den
Rechtsschutzbeauftragten
wird eine Zusammenfassung
und Neugliederung des bis-
herigen Teils betreffend den
Rechtsschutz vorgenommen.
Damit wird nicht nur eine le-
gistische Verbesserung er-
zielt, sondern auch den Über-
legungen Rechnungen getra-
gen, dass beim Rechtsschutz-
beauftragten sowohl Elemen-
te des subjektiven als auch
objektiven Rechtschutzes
vorliegen. Peter Andre
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Mit der SPG-Novelle werden Sicherheitsbehörden ermächtigt, mittels Verordnung den Ort und
den Umkreis einer Sportgroßveranstaltung zum Sicherheitsbereich zu erklären. 


